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Satzung 

 
der Stadt Püttlingen über die Form der öffentlichen  

 
Bekanntmachung 

 
(Bekanntmachungssatzung) 

 
 
 
 
 
Erlass / Änderung vom... In Kraft seit... 
 
Erlass vom 21. Juli 1982 

 
31. Juli 1982 

 
1. Änderung vom 20. Februar 2002 

 
29. Februar 1982 
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Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes in der Fassung 
vom 01. September 1978 (Amtsblatt S. 801), zuletzt geändert durch Gesetz zur Neu-
gliederung von Gemeinden und zur Änderung des Kommunalselbstverwaltungsge-
setzes vom 25. November 1981 (Amtsblatt S. 945) und der §§ 1 und 2 der Ver-
ordnung über die öffentlichen Bekanntmachungen der Gemeinden und Gemeinde-
verbände vom 15. Oktober 1981 (Amtsblatt S. 828) hat der Stadtrat Püttlingen in 
seiner Sitzung am 21. Juli 1982 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Allgemeine Form der Bekanntmachung in der Stadt Püttlingen 
 
(1)  Der Bürgermeister der Stadt Püttlingen gibt unter dem Titel "Öffentlicher An-

zeiger" amtliches Bekanntmachungsblatt der Stadt Püttlingen –" für die Stadt 
Püttlingen ein eigenes Bekanntmachungsblatt heraus. Es erscheint wöchentlich. 

 
(2)  Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Püttlingen sind in dem in Abs. 1 be-

zeichneten Bekanntmachungsblatt vorzunehmen, soweit nicht durch Gesetz oder 
§ 2 dieser Satzung eine andere Form der öffentlichen Bekanntmachungen vor-
geschrieben ist. 

 
§ 2 

 
Bekanntmachung durch Aushang 

 
(1)  Die Einberufung zu den Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse (unter 

Angabe von Zeit, Ort und Tagesordnung) werden durch Aushang an den in Abs. 
2 benannten Bekanntmachungstafeln öffentlich bekannt gemacht. 

 
(2)  Im Stadtgebiet Püttlingen sind folgende Bekanntmachungstafeln aufgestellt: 
 
      - Bekanntmachungstafel am Eingang des Rathauses Püttlingen, Püttlingen, 

Rathausplatz 1 
 
      - Bekanntmachungstafel am Eingang des Rathauses Köllerbach, In der  

Schäferei 8 
 
      - Bekanntmachungstafel am Eingang des Gebäudes des Sport- und Freizeit-

zentrums Trimmtreff Viktoria, Köllertalstr. 143 
 
      - Bekanntmachungstafel am Eingang der St. Barbara-Halle, Theodolinde-

Katzenmaier-Str. 3 
 
      - Bekanntmachungstafel am Eingang der Kyllberghalle, Zur Sporthalle 1 
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§ 3 

 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im "Öffentlicher 
Anzeiger" in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Form der öffentlichen 
Bekanntmachung in der Stadt Püttlingen vom 04. März 1974 außer Kraft. 
 
Püttlingen, den 23.07.1982 
 
Der Bürgermeister 
Müller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


